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Welches sind die Massnahmen, 
um eine gesundheitlich 
zuträgliche Raumluft 
sicherzustellen?

Quo vadis -  
Luft im umbauten Raum  
!
Arbeitspodium  
an der swissbau 2014  
22.01.14, 09.30-10.30  
in der VIP-Lounge F25  
Focus Halle 1.0
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Bericht der WHO-Tagung, Bilthoven 2000, Grundsätze 1 und 2 von 9:!
• Im Rahmen des Grundsatzes des Menschenrechts auf Gesundheit, hat jeder ein 

Recht auf gesunde Innenraumluft.!
• Im Rahmen der Achtung der Autonomie („Selbstbestimmung“) hat jeder ein Recht auf 

angemessene Information über potenziell schädigende Belastungen und auf die Be-
reitstellung wirksamer Mittel, mit denen zumindest ein Teil der Innenraumbelastungen 
unter Kontrolle gehalten werden kann.!!

Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz, Gesundheitsvorsorge ArGV 3, Artikel 16, 17"
Sämtliche Räume sind ihrem Verwendungszweck entsprechend ausreichend natürlich 
oder künstlich zu lüften. Raumtemperatur, Luftgeschwindigkeit und relative Luftfeuchtig-
keit sind so zu bemessen und aufeinander abzustimmen, dass ein der Gesundheit nicht 
abträgliches und der Art der Arbeit angemessenes Raumklima gewährleistet ist.!

aus Wegleitung:!
• Akzeptabel ist ein Zufriedenheitsgrad von 85 % der betroffenen Personen..!
• Eine gute Raumluft ist dann gegeben, wenn die Gesamtkonzentration von 1000 ppm CO2, über die 

Nutzungszeit des Raumes nicht überschritten wird.!
• Eine gut funktionierende Klimaanlage fördert nicht nur den Komfort, sondern trägt auch zu einer 

höheren Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden bei.!
• Besonderes Augenmerk ist der Reinigung, der Wartung und dem Unterhalt der Anlagen zu schen-

ken, um Luftverunreinigungen durch die Anlage selbst zu vermeiden.!!
SIA 382/1-Norm Lüftungs- und Klimaanlagen!

RAL3 Raumluft mässiger Luftqualität für Typische Wohn- und Büroräume!
Luft in Räumen, die dem Aufenthalt von Personen dienen; CO2-Pegel 950 bis 1300 ppm*,  
Luftrate 22 bis 36 m3/h·Person!

SWKI-Richtlinie VA 104-01 (oder VDI 6022) Hygiene relevanten Anforderungen!
Neben der Abnahme nach EN 12599 bei RLT-Anlagen und -Geräten ist eine Hygiene-Erstinspektion 
durchzuführen.!
Für hygienegerechten Betrieb und Instandhaltung sind gemäss ArbStättV und Betriebssicherheitsveror-
dung die Betreiber verantwortlich.!
Regelmässige Hygienekontrollen und -Inspektionen sind durch entsprechendes Fachpersonal zu unter-
ziehen.!
Der Interessenvertreter der Nutzer hat das Recht, in diese Dokumentation (RLT-Betriebshandbuch)  
Einsicht zu erhalten.!
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Ihre persönlichen Notizen

Information mit einigen ausgewählten Auszügen
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Fragen zur Diskussion
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!!
Die Auswertung erhalten Sie per Mail.!!!
Vorname/Name:  __________________________________________________________________ !!!!
Mailadresse: _______________________________________________________________________!

!
SVLW | Schweizerischer Verein Luft- und Wasserhygiene | Geschäftsstelle Dorfbachstrasse 22 | CH-8805 Richterswil  

G +41 78 907 88 79 I info@svlw.ch I www.svlw.ch

Nr Frage ++ + - — Bemerkungen

1 War diese Art der 
Veranstaltung sinnvoll?

2 War der Kreis der Beteiligten 
richtig? Wer fehlte?

3

War die Moderation 
zielführend?  
Wurden 
Lösungsmöglichkeiten 
erarbeitet? 

4 Haben Sie Anregungen für 
das weitere Vorgehen?

5 Dürfen wir auf Ihr 
Engagement zählen?

Ihre Fragen und Bemerkungen?

Feedback, Anregungen 
Ihre Meinung ist uns wichtig. Vielen Dank. "


